
1. Satzung zur Änderung der Satzung über das ergänzende gesonderte 
Auswahlverfahren für den Vorbereitungsdienst 

(Vorbereitungsdienst-Auswahlverfahrenssatzung – VorbDAuswVfS) 
 

 
 
Die Stadt Schwabach erlässt auf Grund von Art. 22 Abs. 8 Satz 8 des 
Leistungslaufbahngesetz (LlbG) vom 5. August 2010 (GVBl. S. 410, 571, BayRS 2030-1-4-
F), das zuletzt geändert durch Art. 130f Abs. 3 des Gesetzes vom 5. August 2022 (GVBl. S. 
414) folgende Satzung zur Änderung der Satzung über das ergänzende gesonderte 
Auswahlverfahren für den Vorbereitungsdienst 
(Vorbereitungsdienst-Auswahlverfahrenssatzung – VorbDAuswVfS): 
 

I. 

 

§ 1 erhält folgende Fassung: 

„§ 1 

 
Ergänzendes gesondertes Auswahlverfahren 

 
Bei Regelbewerberinnen und Regelbewerbern  

 
1. für den Vorbereitungsdienst für die zweite und dritte Qualifikationsebene der Fachlaufbahn  

Verwaltung und Finanzen und  
 

2. für den Vorbereitungsdienst für die zweite und dritte Qualifikationsebene der Fachlaufbahn   
Bildung und Wissenschaft, fachlicher Schwerpunkt Archivwesen 
 

wird das Vorliegen der persönlichen Eignung durch ein ergänzendes gesondertes 
Auswahlverfahren nach Art. 22 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 8 LlbG, nach den Regeln eines 
Assessmentcenters, festgestellt.“ 
 

II. 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 01.10.2023 in Kraft. 
 
 
 
Schwabach, den  
 
 
 
Reiß 
Oberbürgermeister 
 


